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STADT NORDERNEY 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr.: 01/SV/419/2025 
 

 
 

Federführung: Fachbereich II - Bürgerdienste Datum: 19.09.2025 
Bearbeitung: Jürgen Vißer AZ: 062.04.041 

 
 

Beratungsfolge Termin  

Verwaltungsausschuss 01.10.2025  
Rat der Stadt Norderney 02.12.2025  

 
Gegenstand der Vorlage: 
 
Bestimmung des Wahltages für die Wahl zur Bürgermeisterin bzw. zum Bürgermeister im Jahr 
2026 
 
Sachverhalt: 

 
Die Amtszeit des Bürgermeisters der Stadt Norderney endet am 31. Oktober 2026, also ge-
meinsam mit der Wahlperiode des Rates der Stadt Norderney.  
 
Die Landesregierung hat den Termin für die allgemeinen Kommunalwahlen 2026 auf den 13. 
September 2026 festgelegt.  
 
Durch die Ende Januar 2025 erfolgte Novellierung des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) und des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) gilt 
der von der Landesregierung festgelegte Wahltag für die allgemeinen kommunalen Wahlen 
nicht automatisch für die Direktwahlen der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwal-
tungsbeamten. Die kommunalen Vertretungen bestimmen nunmehr selbst wieder den Wahl-
tag für die Direktwahlen. Das gilt auch für Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwal-
tungsbeamten, deren Amtszeit zum 31. Oktober 2026 ausläuft. 
 
Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister der Stadt Norderney wird also künftig grundsätz-
lich in einzelnen Direktwahlen gewählt und es obliegt dem Rat der Stadt Norderney, den 
Wahltag für eine erforderliche Wahl innerhalb des gesetzlich vorgegebenen zeitlichen Rah-
mens selbst festzulegen (§ 45 b Abs. 2 NKWG). Nach § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 NKomVG hat 
die Wahl innerhalb von 6 Monaten vor dem Ablauf der Amtszeit des bisherigen Amtsinhabers 
stattzufinden, unter Berücksichtigung des § 45 b Abs. 1 u. 3 NKWG i. V. m. § 80 Abs. 1 S. 1 
NKomVG. 
 
Aus Gründen des sparsamen Umgangs mit Haushaltsmitteln und aus organisatorischen Ge-
sichtspunkten bietet es sich an, diese Wahl gleichzeitig mit den allgemeinen Kommunalwah-
len und der Wahl zur Landrätin bzw. zum Landrat des Landkreises Aurich am 13. September 
2026 durchzuführen. 
 
Am 13. September 2026 würde bis auf weiteres letztmalig die Wahl zur Bürgermeisterin bzw. 
zum Bürgermeister zusammen mit den allgemeinen kommunalen Wahlen stattfinden, wenn 
der Rat der Stadt Norderney diesen Tag als Tag der Direktwahl beschließt. Eine Stichwahl 
würde dann am 27. September 2026 stattfinden.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

  

☐  Ja  einmalig € ☐  Nein   
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  jährlich € 
 

Gesamtkosten der Maßnahmen €  
 

☐  Haushaltsmittel in ausreichender Höhe sind vorhanden 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Als Termin für die Wahl zur Bürgermeisterin bzw. zum Bürgermeister wird der 13. September 
2026, 8:00 bis 18:00 Uhr, bestimmt. 
 
Eine evtl. erforderliche Stichwahl findet am 27. September 2026 statt.  
 

 
 

Empfehlungsbeschluss  ☐ Ja 

     ☐ Nein 

 
 
 
 
 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Frank Ulrichs 
 
 
Anlage(n):  
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